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AUSZUG ous dem Beschlussreg¡ster des Stodtrotes

Offentliche Sitzung vom 28. Juni 2016

TAGESORDNUNG: Stödtische Strqßenverkehrsordnung:
d) Genehmigu ng einer Ergönzu n gsverordnung betreffend
die Morkierung von Verkehrsinseln ¡m Rotenberg ouf
Höhe des Anwesens 1 I

DER STADTRAT,

Noch Kenntnisnohme des Beschlusses des Stodtrotes vom 16. Dezember 2015,
womit dos Lostenheft betreffend die Einrichtung von Querungshilfen ouf dem
Stodtgebiet genehmigt wurde;

ln Anbetrocht doss eine Verbesserung der Verkehrssicherheit eaielt werden
möchte;

ln Anbetrocht doss es sich empfiehlt, schrqffierte Verkehrsinseln im Bereich des
Bürgersteigs, des Fußgöngerübenrueges und des Porkstreifens in der Kreuzung
Rotenberg - Loten, ouf Höhe des Anwesens Rotenberg 18 zu morkieren;

ln Anbetroch[ doss Frqu Docteur des öffentlichen Dienstes der Wollonie ihr
Einverstöndnis zur Ausführung der Morkierungsorbe¡ten gegeben hot

Nqch Kenntnisnohme des Einverstöndnis des Henn Polizeikommissqrs;

Auf Grund des Kodex der lokolen Demokrotie und der Dezentrolisierung;

Auf Grund des Gesetzes über den Stroßenverkehn

Auf Grund des Königlichen Erlosses betreffend die ollgemeine Verordnung über
den Strqßenverkehr sowie die Nu2ung der Verkehrswege;

Auf Grund des Ministeriellen Erlosses, womit die Mindestobmessungen und die
besonderen Aufstellungsbedingungen der Verkehrszeichen festgelegt werden;

Auf Grund des Ministeriellen Rundschreibens betreffend die Ergönzungs-
verordnungen und dos Aufstellen der Verkehrszeichen;

Auf Vorschlog des Gemeindekollegiums sowie noch Berotung in der
Bqukommission;

beschließt
einstimmig,

die Morkierungen von schroffierten Verkehrsinseln im Bereich des Bürgersteigs,
des Fußgöngerüberweges und des Porkstreifens in der Kreuzung Rotenberg -
Loten, ouf Höhe des Anwesens Rotenberg 18 zu genehmigen und die stödtische
Stro ßenve rke hrco rd nu n g entspreche n d onzu possen :



'1

Artikel 1:

lm Kreuzungsbereich Rotenberg - Loten, ouf Höhe des Anwesens Nr. 18,
werden schroffierte Verkehrsinseln im Bereich des Bürgersteigs, des
Fußgön geni berweges und des Porkstreifens morkiert

Artikel 2:
Diese Moßnohme wird konkretisiert durch eine vorschriftsmößige
Stroßenmorkierung gemöß Artikel 77.4 des KE. vom 01.12.1975 betreffend die
Allgemeine Verordnung über den Stroßenverkehr sowie die NuEung der
Verkehrswege.

Artíkel 3:
Gegenwörtiger Beschluss wird entsprechend den Bestimmungen des Kodex
der lokqlen Demokrotie und der Dezentrolisierung veröffentlicht

Artikel4:
Gegenwörtiger Beschluss wird dem Regionolen Minister für Tronsportwesen
zur Genehmigung unterbreitet

Für den Stodtrot

Die Generoldirektorin iV.,
gez. M. Schulz-Drömmer
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gez. K-H. Klinkenberg
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